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nungsgesetzgebung andererseits. Mir bleibt dieser Tag in
Erinnerung, weil ich daraus folgendes schliesse: Wenn man
das private Eigentum garantiert, wie wir es in diesem Staat
wollen, wenn man es sogar als für alle Menschen bedeut-
sam gewichtet, auch gesellschaftspolitisch und staatspoli-
tisch, dann muss man Mittel und Wege finden, um denjeni-
gen, die noch wenig oder nichts haben, den Zugang zu die-
sem wichtigen Gut zu erleichtern. Mir scheint, dass diese
Komponente auch in diesem Gesetz aufleuchtet: Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetz. Es geht also hier um
etwas, das durchaus im Interesse der einzelnen Menschen
und der staatlichen Gemeinschaft liegt.
Ich möchte zusammenfassend folgendes sagen: Woh-
nungsbau nach dem Wohnbau- und Eigentumsförderungs-
gesetz wird zum grössten Teil ohne A-fond-perdu-Beiträge
gefördert. Damit wird der Finanzlage des Bundes Rechnung
getragen, der Bezug zu unserer Finanzpolitik ist klar. Von
1975 bis 1982 konnten immerhin dank dieses Gesetzes
Neubau, Erwerb und Erneuerung von mehr als 13000
Wohnungen gefördert werden. Das ist respektabel, wenn
auch nicht alles. Und wurde 1980 noch für etwa 1500 Woh-
nungen Bundeshilfe zugesichert, so waren es anno 1981
fast 2300 und anno 1982 knapp 3500. Dazu kommen noch
ungefähr 600 Wohnungen, für die Bundesbürgschaft zuge-
sichert wurde. Mit anderen Worten: Hinzuzuzählen wären
noch die 5000, für die im Wohnungsamt Gesuche hängig
sind. Der Bürger hat mit diesem Instrument zu arbeiten
gelernt, und ich sichere Regierungsrat Stucki sehr gerne
zu, dass wir uns in unserem Amt bemühen werden, den -
wie Sie sagten - guten Kontakt mit den kantonalen Regie-
rungen weiterzupflegen, noch zu intensivieren, damit das
gemeinsame Werk im Interesse der Bürger dieses Staates
vollbracht werden kann.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière

Detailberatung - Discussion par articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

M. Schafften, rapporteur: Sous lettre a il s'agit donc de 137
millions au lieu de 180, sous lettre b de 22 au lieu de 43 mil-
lions et, sous lettre c de 695 au lieu de 920 millions.

Angenommen - Adopté

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 26 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 82.479

Motion des Nationalrates (Meizoz).
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz.
Neuer Rahmenkredit
Motion du Conseil national (Meizoz).
Loi encourageant la construction et l'accession
à la propriété de logement.
Nouveau crédit de programme

Beschluss des Nationalrates vom 17. Dezember 1982
Décision du Conseil national du 17 décembre 1982

Wortlaut der Motion
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament den Entwurf
zu einem Beschluss für einen zusätzlichen Rahmenkredit
zu unterbreiten, der ausreicht, um die Anwendung des
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes in den näch-
sten Jahren zu sichern.

Texte de la motion
Le Conseil fédéral est invité à soumettre au Parlement un
projet d'arrêté ouvrant un crédit de programme supplémen-
taire suffisamment important pour assurer l'application de
la loi fédérale sur le logement au cours des prochaines
années.

Le président: M. Schaffter, rapporteur, nous a déclaré que
la commission proposait le classement de cette motion. Il
n'y a pas d'opposition.

Abgeschrieben - Classé

#ST# 82.589

Postulat Guntern
Investitionshilfegesetz. Regionalsekretariate
Loi sur l'aide en matière d'investissements.
Secrétariats régionaux

Wortlaut des Postulates vom 8. Oktober 1982
Mit der Inkraftsetzung des Investitionshilfegesetzes hat der
Bund eine aktivere Berggebietspolitik eingeleitet. Die För-
derungsmassnahmen des Investitionshilfegesetzes umfas-
sen in erster Linie den Bereich Infrastruktur. Um eine effi-
zientere Förderungspolitik in die Wege zu leiten, hat der
Bund erkannt, dass die Trägerorganisationen ausgebaut
werden müssen, und sich bereit erklärt, die Schaffung von
Regionalsekretariaten zu unterstützen. Diese Idee hat sich
als sehr wirkungsvoll erwiesen. Trotz der Budgetaufstok-
kung durch die Gemeinden und die Kantone stehen die
Regionalsekretariate vor finanziellen und personellen Pro-
blemen, die diese Förderungsinstitution immer mehr in
Frage stellen.
Der Bundesrat wird daher ersucht, zu prüfen, wie die Betei-
ligung des Bundes bei den Regionalsekretariaten angemes-
sen erhöht und in ein Langzeitprogramm aufgenommen
werden kann.

Texte du postulat du 8 octobre 1982
Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide à l'investisse-
ment, la Confédération amorce une politique plus active
dans les zones de montagne. Les mesures d'encourage-
ment prévues par cette loi visent au premier chef l'infra-
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